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Jean-Jacques Mäder

Astra mit neuer Philosophie

Wie die vorausgegangenen Beiträge zeigen,
kommen im Kanton Uri wesentliche Elemente

einer grundlegend neuen Philosophie des

Bundesamts für Strassen, Astra, zur Anwendung.

Die Philosophie für Unterhaltsplanung von Nationalstrassen

(Uplans) stützt sich auf fünf Pfeiler:
volkswirtschaftliche Kostenüberlegungen, integrale Planung,
langfristige Programme, zentrale Steuerung, vier strategische

Vorgaben.
Volkswirtschaftliche Kostenüberlegungen bedeuten,
dass die Betreiberkosten gegen die Benutzerkosten

abgewogen werden müssen. Bei den Betreiberkosten
handelt es sich um die budgetwirksamen Kosten, bei
den Benutzerkosten im Wesentlichen um die
Zeitkosten der Benutzer, wie sie vor allem bei Staus entstehen.

Unter Umständen müssen demnach Mehrkosten für
Nachtarbeit, konzentriertes Bauen, Installationen für
den Witterungsschutz usw. in Kaufgenommen werden.

Unter integraler Planung wird die Berücksichtigung
sämtlicher Fachgebiete, sowohl im Unterhalt wie in der

Umgestaltung auf einem Erhaltungsabschnitt, verstanden.

Die Instandstellung des Trassees bzw. des Belages,
aller Kunstbauten einschliesslich der Tunnel und der
elektromechanischen Einrichtungen muss zeitgleich
erfolgen, ebenso alle Ausbauarbeiten. Damit müssen

dringend notwendige Lärmschutzwände eventuell

zurückgestellt werden, falls deren Bau Verkehrsbehinderungen

verursacht.

Langfristige Programme erfordern eine Vorbereitungszeit

von sechs Jahren bis zur Ausführung. Zur Vorbereitung

zählen: Erfassung und Aufbereitung von Informationen

in den Kantonen, Unterhaltsplanung auf Stufe

Teilsystem (z.B. Kunstbauten) für das gesamte Netz,
integrale Unterhaltsplanung auf Stufe Gesamtsystem
ebenfalls für das gesamte Netz, Schaffung von
Erhaltungsabschnitten, Zustandsüberprüfung und Massnah-

menkonzept auf dem Erhaltungsabschnitt, Massnah-

menprojekt, Ausführungsprojekt und Ausschreibung
sowie Vergabe und Vorbereitungsarbeiten.
Die Unterhaltsplanung Nationalstrassen sieht vor, analog

zum langfristigen Bauprogramm der Nationalstrassen
ein langfristiges Unterhaltsprogramm mit einem
Zeithorizont von zehn Jahren auszuarbeiten.

Langfristige Programme bedeuten aber auch, dass bei
kritischen Projekten wie z.B. dem Belchentunnel

(BL/SO) oder dem Felsenauviadukt (BE) schon heute

eine künftige Verkehrsführung in die Überlegungen mit
einzubeziehen ist. Aus diesem Grund verlangt das

Astra, bei kritischen Situationen zusätzlich zum aktuel¬

len Verkehrsführungskonzept eine Verkehrsprognose
für die nächste Instandsetzung in zwanzig Jahren und
eine entsprechende Studie der zukünftigen Verkehrsführung

zu erstellen.

Zentrale Steuerung bedeutet, dass die Planung des

Unterhalts vom Bund in Zusammenarbeit mit den

Kantonen vermehrt zentral und kantonsübergreifend
erfolgen soll. Die zentrale Steuerung ist unerlässlich,
um die strategischen Vorgaben einhalten zu können.
Die vier strategischen Vorgaben lauten: maximale Länge
eines Erhaltungsabschnittes 15 km, minimaler Abstand
zwischen zwei Erhaltungsabschnitten 50 km, minimaler

unterhaltsfreier Zeitraum auf einem Unterhaltsabschnitt

10 Jahre und möglichst kurze Behinderungszeit.
Die Vorgaben zielen also daraufab, die Baustellen- oder

genauer die Verkehrsbehinderungsprobleme in den

Griff zu bekommen. Die so genannten Tagesbaustellen
des betrieblichen Unterhaltes sind davon nicht betroffen.

Arbeiten, die eine «Tagesbaustelle» erfordern, müssen

jedoch vermehrt in die Nacht verlegt werden.

Für manche Kantone sind diese Vorgaben recht
einschneidend. Insbesondere die Vorgabe «50 km» bedeutet,

dass nicht mehr jeder Kanton in jedem Jahr
Erhaltungsarbeiten durchführen kann, sondern dass er die

Arbeiten mit anderen betroffenen Kantonen koordinieren

muss. Nachteile bei der jährlichen Budgetierung
und der personellen Organisation sind die Folge. Der
Vorteil liegt jedoch dann, der immer wiederkehrenden
Kritik der Benutzer begegnen zu können, die den Bau

und den Unterhalt letztlich «bezahlten und bezahlen».

Da das Netz stückweise erstellt worden ist, ist eine

Übergangsphase vorgesehen, um den Zustand zunächst

zu homogenisieren.
Sämtliche Unterhalts- und Ausbauarbeiten müssen so

ausgeführt werden, dass während eines Zeitraums von
mindestens zehn Jahren auf einem instandgesetzten

Erhaltungsabschnitt keine Bauarbeiten mehr durchgeführt

werden, die eine Verkehrsbehinderung nach sich

ziehen. Möglichst kurze Behinderungszeit bedeutet,
dass konzentriert an sechs Tagen in der Woche und in
mehreren Schichten gearbeitet werden muss. Allenfalls
werden auch Anreize durch ein Bonus/Malus-System
geschaffen, oder die Fahrbahn wird vermietet.
In Zukunft müssen die Vorgaben von Uplans noch in
der Praxis erhärtet werden. Insbesondere sollte der
Zeitraum von zehn Jahren ausgedehnt werden können.

Jean-Jacques Mäder, dipi. Ing. ETHZ, Bundesamt
für Strassen. Bereich Unterhaltstechnik und Oberbau,
Worblentalstrasse 68, 3003 Bern
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